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Die Entwässerung von Grundstücken.
Von Dipl.-Ing. Jac. Müller, Zürich.

Die Ortsentwässerung kann ihren Zweck nur dann richtig
erfüllen, wenn auch die Grundstückentwässerung nach bestimmten
einheitlichen Grundsätzen erstellt wird. Daraus ergibt sich die
Notwendigkeit für die Gemeinden, Ausführungsvorschriften zu erlassen,
in denen die Mindestforderungen, welche an solche Anlagen gestellt
werden müssen, niedergelegt sind.

Um den Gemeinden die Aufstellung solcher Vorschriften zu
erleichtern und gleichzeitig etwas Einheitlichkeit in dieselben zu bringen,
hat die Baudirektion des Kantons Zürich Normen-Vorschriften
herausgegeben. Gute Dienste leisten auch die vom deutschen Normenausschuß

herausgegebenen Richtlinien über den Bau und Betrieb von
Grundstückentwässerungen. (Normenblätter D. I. N. 1896 und 1897,
Beuth-Verlag, Berlin.)

Die Entwässerungsanlage eines Grundstückes setzt sich aus folgenden

Teilen zusammen:
a) den Ausgüssen (Toiletten, Schüttsteine, Bäder, Sinkkasten etc.)

mit den zugehörigen Anschlußleitungen;
b) den Falleitungen, welche möglichst senkrecht durch die Gebäude

herabführen und
c) den Grundleitungen, die das Abwasser der Falleitungen

abfangen und der Straßenkanalisation zuführen.
Die Inneninstallation eines Gebäudes steht in engstem Zusammenhang

mit dessen Wasserversorgung.
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